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3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden
1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen
2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen
Artikel 48a Allgemeinverbindlicherklärung und Beteili-
gungspflicht
1 Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in

folgenden Aufgabenbereichen interkantonale Verträge
allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Betei-
ligung an interkantonalen Verträgen verpflichten:
b. kantonale Universitäten;

c. Fachhochschulen;
i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von 

Invaliden.
2 Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form

eines Bundesbeschlusses.
3 Das Gesetz legt die Voraussetzungen für die Allge-

meinverbindlicherklärung und für die Beteiligungsver-
pflichtung fest und regelt das Verfahren. (Version NFA)

3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur

Artikel 62 Schulwesen
1 Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunter-

richt, der allen Kindern offen steht. Der Grundschul-
unterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher
Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er
unentgeltlich. Das Schuljahr beginnt zwischen Mitte
August und Mitte September.

3 Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschu-
lung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis
längstens zum vollendeten 20. Altersjahr (Version NFA).

Artikel 63 Berufsbildung und Hochschulen
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung.

2 (Artikel 63) Er betreibt technische Hochschulen; er
kann weitere Hochschulen und andere höhere Bil-
dungsanstalten errichten, betreiben oder unterstützen.
Er kann die Unterstützung davon abhängig machen,
dass die Koordination sichergestellt ist.

Artikel 48a Titel unverändert

1 wie bisher

b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 
genannten Bereiche;

c. kantonale Hochschulen;
i. wie bisher

2 wie bisher

3 wie bisher

Artikel 61a Bildungsraum Schweiz
1 Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer

Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässig-
keit des Bildungsraumes Schweiz.

2 Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre
Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere
Vorkehren sicher.

3 Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgabe dafür
ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bil-
dungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Aner-
kennung finden.

Artikel 62 Titel unverändert
1 wie bisher
2 Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunter-

richt, der allen Kindern offen steht. Der Grundschul-
unterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher
Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er
unentgeltlich.

3 wie bisher

4 Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisie-
rung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsal-
ters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bil-
dungsstufen und von deren Übergängen sowie der Aner-
kennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund
die notwendigen Vorschriften.

5 Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres.
6 Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche

die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der
Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu.

Artikel 63 Berufsbildung
1 wie bisher
2 Er fördert ein breites und durchlässiges Angebot im Be-

reich der Berufsbildung.

Artikel 63a Hochschulen
1 Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen

Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere
Institutionen des Hochschulbereichs errichten, überneh-
men und betreiben.

2 Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an
weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hoch-
schulbereichs Beiträge entrichten.

3 Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordina-
tion und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung
im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei
Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre
unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die
Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufga-
ben.

Heutige Verfassung und 
Abstimmungsvorlage im
Vergleich, umrahmt von
Menschenrechtsgarantien
Der Vergleich von «Bildungsverfassung» und heutiger
Verfassung zeigt, dass der Anspruch der WBK-N (Kom-
mission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Natio-
nalrates) nicht stimmt: «Der vom Experten erarbeitete
neue Entwurf fasste sämtliche besonderen bildungsbezo-
genen Artikel in der Bundesverfassung (Art. 62–67 BV)
neu.» (Bericht WBK-N, BBl 2005 5500)

Insbesondere die Grundrechte fehlen, ebenso die völ-
kerrechtlichen Garantien und Verpflichtungen aus
Sozialrechtspakt und Kinderrechtskonvention. Dieser
«Trick» ermöglichte es, Diskussionen um Bildungsziele
und -inhalte zu vermeiden, sich auf Kompetenzfragen zu
beschränken – und doch den Anspruch zu erheben,
ganze Arbeit geleistet zu haben.

Auch unsere Aufstellung ist unvollständig. Selbstver-
ständlich gibt es Bestimmungen, die allgemein gelten
und nicht nur für das Bildungswesen, wie Grundrechte,
Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns, aber auch spezi-
elle wie Raumplanung oder Sprachenartikel. Wir haben
uns bemüht, sämtliche Artikel mit direktem Bezug zur
Bildung aufzuführen.

Zudem ist das Verhältnis zwischen Bund und Kantonen
mit der NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgaben) im Umbruch. Ihre Verfassungsgrundlage
wurde am 28. November 2004 angenommen, ist aber
noch nicht in Kraft . Wir haben die das Bildungswesen
betreffenden Bestimmungen gemäss NFA mit Kennzeich-
nung (weiss hervor gehoben) aufgeführt. (rtr)

2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele
1. Kapitel: Grundrechte

Artikel 8 Rechtsgleichheit
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem

in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Artikel 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit
3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem 

Unterricht zu folgen.
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse

Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.

Artikel 19 Anspruch auf Grundschulunterricht 
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet.

Artikel 20 Wissenschaftsfreiheit
Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet.

3. Kapitel: Sozialziele
Artikel 41
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass: 

f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und 
weiterbilden können; 

g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen geför-
dert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden.

heutige Verfassung  Abstimmungsvorlage

Internationaler Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (SR 0.103.1)
Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1991
Schweizerische Beitrittsurkunde hinterlegt am 18. Juni 1992
In Kraft getreten für die Schweiz am 18. September 1992

Artikel 13
1 Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung

an. Sie stimmen überein, dass die Bildung auf die volle Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit und des Bewusstseins ihrer Würde
gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten stärken muss. Sie stimmen ferner überein, dass die
Bildung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in ei-
ner freien Gesellschaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz
und Freundschaft unter allen Völkern und allen rassischen, ethni-
schen und religiösen Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Ver-
einten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen muss.

2 Die Vertragsstaaten erkennen an, dass im Hinblick auf die volle
Verwirklichung dieses Rechts
a) der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unent-

geltlich zugänglich sein muss;
b) die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens ein-

schliesslich des höheren Fach- und Berufsschulwesens auf jede
geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung
der Unentgeltlichkeit, allgemein verfügbar und jedermann zu-
gänglich gemacht werden müssen;

c) der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbesondere
durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jedermann
gleichermassen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich ge-
macht werden muss;

d) eine grundlegende Bildung für Personen, die eine Grundschule
nicht besucht oder nicht beendet haben, so weit wie möglich zu
fördern oder zu vertiefen ist;

e) die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv vor-
anzutreiben, ein angemessenes Stipendiensystem einzurichten
und die wirtschaftliche Lage der Lehrerschaft fortlaufend zu ver-
bessern ist.
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Artikel 64 Forschung
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung.

2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig
machen, dass die Koordination sichergestellt ist.

3 Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen
oder betreiben.

Artikel 65 Statistik
1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten

über den Zustand und die Entwicklung von Bevölke-
rung, Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt in
der Schweiz.

2 Er kann Vorschriften über die Harmonisierung und
Führung amtlicher Register erlassen, um den Erhe-
bungsaufwand möglichst gering zu halten.

Artikel 66 Ausbildungsbeihilfen
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Auf-

wendungen für Ausbildungsbeihilfen an Studierende
von Hochschulen und anderen höheren Bildungsanstal-
ten gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisie-
rung der Ausbildungsbeihilfen fördern und Grundsät-
ze für die Unterstützung festlegen. (Version NFA)

2 Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen
Massnahmen und unter Wahrung der kantonalen
Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der
Ausbildung ergreifen.

Artikel 67 Jugend und Erwachsenenbildung
1 Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Auf-

gaben den besonderen Förderungs- und Schutzbe-
dürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung.

2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnah-
men die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen sowie die Erwachsenenbildung unterstützen.

4 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und
Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befug-
nisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die
Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden kön-
nen, und legt die Grundsätze von Organisation und
Verfahren der Koordination fest.

5 Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordi-
nation die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der
Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren
Übergänge, über die Weiterbildung und über die Aner-
kennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem
kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an
einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von
der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in be-
sonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen.

Artikel 64 Titel unverändert
1 Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und

die Innovation.
2 Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig

machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordi-
nation sichergestellt sind.

3 wie bisher

Artikel 64a Weiterbildung
1 Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest.
2 Er kann die Weiterbildung fördern.
3 Das Gesetz legt die Bereiche und die Kriterien fest.

1 Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten
über den Zustand und die Entwicklung von Bevölke-
rung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung,
Raum und Umwelt in der Schweiz.

2 wie bisher

Artikel 66 Ausbildungsbeiträge
1 Der Bund kann den Kantonen Beiträge an ihre Auf-

wendungen für Ausbildungsbeiträge an Studierende
von Hochschulen und anderen Institutionen des höhe-
ren Bildungswesens gewähren. Er kann die interkanto-
nale Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge fördern
und Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungs-
beiträgen festlegen.

2 wie bisher

Artikel 67 Förderung von Kindern und Jugendlichen
1 wie bisher

2 Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnah-
men die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen unterstützen.

Artikel 68 Sport
1 Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung.
2 Er betreibt eine Sportschule.
3 Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den Sportunterricht an Schulen obligatorisch erklären.

Artikel 69 Kultur
1 Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig.
2 Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen sowie Kunst und

Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung, fördern.

6. Abschnitt: Energie und Kommunikation
Artikel 93 Radio und Fernsehen
2 Radio und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unter-

haltung bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen
die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.

7. Abschnitt: Wirtschaft
Artikel 95 Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
2 Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum. Er gewährleistet, dass Personen mit einer wis-

senschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbil-
dungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können.

Artikel 104 Landwirtschaft
3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben erfüllt. Er hat ins-

besondere folgende Befugnisse und Aufgaben:
e.Er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung fördern sowie Investitionshilfen leisten.

10. Abschnitt: Zivilrecht, Strafrecht, Messwesen
Artikel 123 Strafrecht
3 Der Bund kann Vorschriften zum Straf- und Massnahmenvollzug erlassen. Er kann den Kantonen Beiträge ge-

währen: (Version NFA)
c.an Einrichtungen, die erzieherische Massnahmen an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vollziehen.

6. Titel: Revision der Bundesverfassung und Übergangsbestimmungen
2. Kapitel: Übergangsbestimmungen

Artikel 196 Übergangsbestimmungen gemäss Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1998 über eine neue Bundes-
verfassung
5. Übergangsbestimmung zu Art. 95 (Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit)
Bis zum Erlass einer Bundesgesetzgebung sind die Kantone zur gegenseitigen Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen verpflichtet.
Artikel 197 Übergangsbestimmungen nach Annahme der Bundesverfassung vom 18. April 1999
2. Übergangsbestimmung zu Art. 62 (Schulwesen)
Die Kantone übernehmen ab Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 2003 zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen die bisherigen Leistungen der Invaliden-
versicherung an die Sonderschulung (einschliesslich der heilpädagogischen Früherziehung gemäss Art. 19 des
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung), bis sie über kantonal genehmigte Sonder-
schulkonzepte verfügen, mindestens jedoch während drei Jahren. (Version NFA)

Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes (SR 0.107)
Abgeschlossen in New York am 20. November 1989
Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 1996
Ratifikationsurkunde durch die Schweiz hinterlegt am 24. Februar 1997
In Kraft getreten für die Schweiz am 26. März 1997

Artikel 28
1 Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an;

um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgelt-

lich machen;
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden

Schulen allgemein bildender und berufsbildender Art fördern,
sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeig-
nete Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und
die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit
treffen;

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hoch-
schulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen;

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zu-
gänglich machen;

e) Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch för-
dern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig ver-
lassen, verringern.

2 Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um si-
cherzustellen, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise ge-
wahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im
Einklang mit diesem Übereinkommen steht.

3 Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im
Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit
und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu
wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen
Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der
Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.

Artikel 29
1 Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des

Kindes darauf gerichtet sein muss,
a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperli-

chen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-

ten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten
Grundsätzen zu vermitteln;

c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Iden-
tität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den natio-
nalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls
des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als
der eigenen zu vermitteln;

d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien
Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Tole-
ranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freund-
schaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und
religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten;

e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermitteln.
2 Dieser Artikel und Artikel 28 dürfen nicht so ausgelegt werden,

dass sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beein-
trächtigen, Bildungseinrichtungen zu gründen und zu führen, so-
fern die in Absatz 1 festgelegten Grundsätze beachtet werden und
die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den von dem
Staat gegebenenfalls festgelegten Mindestnormen entspricht.

3 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und
gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kin-
der andere als öffentliche Schulen zu wählen, die den vom Staat
gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen
Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche Erzie-
hung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeu-
gungen sicherzustellen.

4 Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin ausgelegt werden,
dass sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beein-
trächtigt, Bildungseinrichtungen zu schaffen und zu leiten, sofern
die in Absatz 1 niedergelegten Grundsätze beachtet werden und die
in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom Staat gege-
benenfalls festgesetzten Mindestnormen entspricht.

Artikel 14
Jeder Vertragsstaat, der zu dem Zeitpunkt, da er Vertragspartei wird,
im Mutterland oder in sonstigen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden
Gebieten noch nicht die Grundschulpflicht auf der Grundlage der Un-
entgeltlichkeit einführen konnte, verpflichtet sich, binnen zwei Jah-
ren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen,
der die schrittweise Verwirklichung des Grundsatzes der unentgeltli-
chen allgemeinen Schulpflicht innerhalb einer angemessenen, in
dem Plan festzulegenden Zahl von Jahren vorsieht.


